
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: On
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 21.09.2020
	Beschlussvorlage: Nachdem vom TA in der Sitzung vom 30.03.2020 wegen des damals zu großen Baukörpers keine Zustimmung zum geplanten Neubau eines Einfamilienhauses erteilt  wurde (TA 2020-15), liegt nun eine überarbeitete Planung vor. Es soll auf dem Grundstück nun ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichtet werden. Das nicht unterkellerte Einfamilienhaus verfügt über ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss mit 2m hohen Drempel. Es hat eine Grundfläche von 106m² und ist mit einem 22° geneigtem Satteldach abgeschlossen.Die 32m² große Terrasse erhält eine ebenso große Überdachung. Sie ist auf der südwestlichen Seite 3,5m von der Hauswand ausladend, auf der nordwestlichen Seite 1,5mDie Zufahrt zum Grundstück wird mit 3,5m Breite angegeben. Die Doppelgarage mit einer Grundfläche von 72m² hat ein Flachdach. 2 erforderliche Stellplätze sind damit nachgewiesen.Die Erschließung ist gesichert. Auf die Einhaltung der Vorgaben der Technischen Festlegungen zum Entwässerungsantrag des AZV wird hingewiesen (gedrosselte Regenwassereinleitung). 
	Bereits gefasste Beschlüsse: TA 2020-15
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 30.11.2020
	Beschlussnummer: TA 2020-60
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Hauptstraße 32, Flurstück 22/6, (Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Schuppen) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Hauptstraße 32, Flurstück 22/6, (Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Schuppen)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


